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Frage Antwort 

Bewerbungsprozess  

Ist es möglich, einen 
Finanzierungsnachweis 
einzureichen, der eine 
Finanzierungssumme 
höher als 400.000 € 
bescheinigt? 

▪ Ja, das ist zulässig. Die Voraussetzung zur Einreichung eines 
(unverbindlichen) Finanzierungsnachweises über 400.000 € ist 
als Mindesthöhe zu betrachten. 

▪ Alternativ kann auch ein geeigneter Eigenkapitalnachweis 
eingereicht werden. 

Ist es notwendig, zur 
Identitätsfeststellung 
persönlich bei der KE zu 
erscheinen?  

▪ Nein, das ist nicht notwendig. Mit der Bewerbung muss eine 
Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite) oder eines 
gleichwertigen Ausweisdokuments zur Identitätsbestätigung 
eingereicht werden. Eine persönliche Feststellung der Identität 
ist nur notwendig, sofern Sie keine Ausweiskopie einreichen 
möchten. Hier ist zu beachten, dass in einem solchen Fall 
mindestens eine Woche vor Bewerbungsschluss mit dem 
Ansprechpartner der KE Kontakt aufzunehmen ist. 

▪ Bitte beachten Sie, dass die Ausweiskopie für jeden Bewerber 
einzureichen ist. 

Kann die Bewerbung auch 
persönlich bei der KE 
abgegeben werden? 

▪ Eine persönliche Abgabe der Bewerbung bei der KE ist 
möglich. Die Bewerbungen können am Empfang der LBBW 
Immobilien Management GmbH (Heilbronner Str. 28, 70191 
Stuttgart) im 13. OG während den Öffnungszeiten abgegeben 
werden. 

▪ Öffnungszeiten Empfang: 

Montag bis Donnerstag 08:00 - 17:30 Uhr 
Freitag 08:00 - 16:00 Uhr 

▪ Bitte beachten Sie die Bewerbungsfrist, welche noch bis 
Freitag, den 29.11.2024 14:00 Uhr, läuft. 

Sonstiges  

Hinweis zu baurechtlichen 
Fragen und Fragen zum 
B-Plan 

Bitte beachten Sie, dass alle Antworten zu den baurechtlichen 
Fragestellungen in allen FAQ’s in Abstimmung mit Baldauf 
Architekten und Stadtplaner GmbH erfolgt ist. Die Antworten sind 
immer vorbehaltlich einer Prüfung durch die Baurechtsbehörde zu 
sehen. 

 


